
Aktive Bethanier
Förder- und Unterstützungskreis der Ev.Bethaniengemeinde

am Frankfurter Berg

Geschäftsordnung

Präambel

Um das nach Auflösung des VFEB frei gewordene Engagement vieler Menschen um die Bethanienge-

meinde auch weiterhin zu nutzen, hat sich der Kirchenvorstand (KV) der Evangelischen Bethaniengemeinde

entschlossen, einen Förder- und Unterstützungskreis „Aktive Bethanier“ ins Leben zu rufen. Dieser soll -

geführt durch einen gemeinsam aus Förderkreis und KV gebildeten Ausschuss - sowohl das materielle als 

auch das immaterielle Engagement von Gemeindemitgliedern und anderen, der Gemeinde wohlgesonne-

nen Menschen, koordinieren und somit die Möglichkeit schaffen, eine rundum lebendige Gemeinde im 

Stadtteil zu sein. Dabei soll er gerade auch Menschen, die sich nicht in bestehenden Gruppen der Gemeinde 

zuhause fühlen, die Möglichkeit eröffnen, sich aktiv im Gemeindeleben der Bethaniengemeinde zu enga-

gieren. Gerade in der derzeitigen Situation mit zurückgehenden Ressourcen (Finanzmittel, Pfarrpersonal) 

und zunehmenden ehrenamtliche Aufgaben soll er sich darum bemühen, Gemeindeprojekte finanziell zu 

fördern und den KV bei anstehenden Projekten und Veranstaltungen/Events zu unterstützen.

§1 Aufgaben und Zweck

(1) Zweck des Förder- und Unterstützungskreises „Aktive Bethanier“ (im Folgenden Förderkreis genannt) 

ist es, Menschen für die Unterstützung der gemeinnützigen, religiösen und sozialen Arbeit der Bethanien-

gemeinde sowie für den Erhalt ihrer Gebäude zu gewinnen. Zudem sollen die haupt-, neben- und ehren-

amtlichen Kräfte der Gemeinde bei ihrer Arbeit unterstützt und entlastet werden.

(2) Der Zweck des Förderkreises wird insbesondere dadurch verwirklicht, dass 

a) Menschen für eine ideelle Förderung der gemeindlichen Aufgaben gewonnen werden, 

b) ihnen die Möglichkeit des beratenden Mitwirkens eröffnet wird und 

c) eine finanzielle Förderung ermöglicht wird. 

(3) Der Förderkreis unterstützt im Übrigen jedes Bemühen der Bethaniengemeinde, neue Finanzierungs-

quellen zu erschließen. 



§ 2 Rechtlicher Status und Organisation

(1) Der Förderkreis ist eine ideelle, rechtlich unselbständige Gruppierung innerhalb der Evangelischen 

Bethaniengemeinde, die nach den Bestimmungen dieser Geschäftsordnung organisiert ist. 

(2) Der Förderkreis erhebt Mitgliedsbeiträge. Beiträge und Spenden fallen unmittelbar in das Sondervermö-

gen „Aktive Bethanier – Förderkreis der Evangelischen Bethaniengemeinde“. Die Verwaltung des Vermö-

gens obliegt dem Kirchenvorstand, vertreten durch dessen Förderkreisausschuss, und erfolgt unabhängig 

vom Gemeindehaushalt.

(3) Zuwendungsbestätigungen im Sinne der Gemeinnützigkeitsbestimmungen für Zuwendungen an den 

Förderkreis der Evangelischen Bethaniengemeinde erteilt das Gemeindebüro der Bethaniengemeinde nach 

Vorbereitung durch den Förderkreis. 

(4) Über die Verwendung der vom Förderkreis aufgebrachten Mittel entscheidet der Förderkreisausschuss

im Rahmen dieser Geschäftsordnung.

(5) Die Kontoverbindung des Förderkreises lautet:

Kontoinhaber: Rentamt im Evangelischen Regionalverband

Bankverbindung: IBAN: DE68 5005 0201 0000 4068 99,
BIC: HELADEF1822

Verwendungszweck: RT 2015/0300.02.2200 (bitte unbedingt genau so angeben!)

§ 3 Gemeinnützigkeit 

(1) Der Förderkreis ist selbstlos tätig; er verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke. Mittel des Förderkrei-

ses dürfen nur für die in §1 (1) genannten Zwecke verwendet werden. 

(2) Die im Zusammenhang mit dem Förderkreis anfallenden Arbeiten werden ehrenamtlich erledigt. Die 

Mitglieder erhalten für Tätigkeiten, die sie für den Förderkreis ausüben, keine Zuwendungen aus Mitteln 

des Förderkreises, lediglich Sachkosten und Aufwändungen sind aus den Einnahmen des Förderkreises zu 

bestreiten. 

(3). Im Falle der Auflösung des Förderkreises fallen die zu diesem Zeitpunkt auf dem Sonderkonto ange-

sammelten Geldmittel direkt dem Haushalt der Bethaniengemeinde als Zuwendungen zu.

§ 4 Mitgliedschaft 

(1) Mitglieder des Förderkreises können natürliche und juristische Personen werden. Auf die kirchliche oder 

regionale Bindung kommt es dabei nicht an.

(2) Die Mitgliedschaft wird durch schriftliche Beitrittserklärung begründet, die über das Gemeindebüro vom 

Förderkreisausschuss (s. § 7 Abs. 6) entgegengenommen wird. Mit der Aufnahme kennt das Mitglied die 

Geschäftsordnung des Förderkreises der Bethaniengemeinde an. 



(3) Der Mindestjahresbeitrag beträgt zurzeit 25,- € und ist innerhalb der ersten drei Monate eines Kalender-

jahres oder nach Beitritt durch Überweisung/Dauerauftrag auf das Konto des Förderkreises zu entrichten.

(4) Der Mindestjahresbeitrag kann sich auf 10,- € reduzieren, wenn das Mitglied im Rahmen seiner Förder-

kreiszugehörigkeit im vorausgegangenen Jahr 15 Stunden für den Förderkreis oder die Bethaniengemeinde 

ehrenamtlich tätig war, beispielsweise helfend bei Veranstaltungen.

(5) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Tod oder Ausschluss. 

(6) Der Austritt kann jederzeit durch schriftliche Mitteilung erklärt werden und wird jeweils zum Jahresende 

wirksam. 

(7) Der Ausschluss eines Mitglieds ist nur aus gravierenden Gründen durch Mehrheitsbeschluss des För-

derkreisausschusses (s. § 7 Abs. 6) möglich.

§ 5 Förderkreis-Versammlung 

(1) Die Mitglieder nach § 4 werden jährlich mindestens einmal vom geschäftsführenden Mitglied des För-

derkreis-Ausschusses zu einer Förderkreis-Versammlung eingeladen. Die Einladung erfolgt schriftlich mit 

einer Frist von mindestens einer Woche unter Bekanntgabe der Tagesordnung.

(2) Den Vorsitz in der Förderkreis-Versammlung führt das geschäftsführende Mitglied des Förderkreis-Aus-

schusses oder ein anderes vom Kirchenvorstand bestimmtes Mitglied. 

(3) Der Kirchenvorstand berichtet der Förderkreis-Versammlung über die neueste Entwicklung der geför-

derten Projekte, die weiteren Planungen in diesem Bereich und die Verwendung der Förderkreismittel. Fer-

ner schlägt er weitere Verwendungsmöglichkeiten für die Förderkreismittel vor und gibt die Möglichkeit zu 

einer Aussprache. 

(4) Die Förderkreis-Versammlung wählt aus ihrer Mitte mit einfacher Mehrheit für jeweils zwei Jahre einen 

Beirat, bestehend aus:

(a) einer Person für die Schriftführung – sie führt ein Beschlussprotokoll der Förderkreis-

Versammlung,

(b) zwei Personen als Mitglieder im Förderkreis-Ausschuss, die nicht Mitglied des KV sind,

(c) einer Person, die - in Zusammenarbeit mit dem Gemeindebüro/dem Kirchmeister - Anschreibun-

gen über Einnahmen und Ausgaben führt,

(d) einer Person, die eine Mitgliederliste führt.

Einzelne Personen können dabei mehrfach gewählt werden. Eine Wiederwahl ist beliebig oft zulässig.

(5) Die Förderkreis-Versammlung kann aus ihrer Mitte Anregungen für weitere Aufgaben/Projekte des För-

derkreises geben. Sie kann dem Förderkreis-Ausschuss Maßnahmen zur Verwendung der 

Förderkreismittel vorschlagen.



(6) Bei der Förderkreis-Versammlung werden zu den einzelnen Aufgaben/Projekten, die der Förderkreis 

übernimmt (beispielsweise Veranstaltungen wie „Kunst in der Kirche“, Flohmärkte, gesellige Treffen), 

jeweils Komitees aus zwei bis drei Mitgliedern gebildet. Die Komitee-Mitglieder kümmern sich gemeinsam 

mit dem Förderkreis-Beirat und dem Förderkreis-Ausschuss um die Organisation der Aufgaben/Projekte.

Die Mitgliedschaft in den Komitees kann jederzeit gewechselt werden, in jedem Fall sind allerdings die 

Förderkreis-Gremien darüber zu informieren.

(7) KV-Mitglieder können bis auf die unter (4b) genannten Ämter alle anderen Aufgaben im Förderkreis 

übernehmen.

(8) Die Förderkreis-Versammlung ist unabhängig von der Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 

Bei Beschlussfassungen entscheidet die einfache Mehrheit der Stimmen. Sie beschließt über Anträge der 

Mitglieder und Vorschläge des Förderkreis-Ausschusses für zu planende Aktionen. Beschlüsse über die 

Festsetzung von Beiträgen und zur Verwendung der Förderkreismittel bedürfen der Mehrheit von mehr als 

der Hälfte der Anwesenden. Sie beschließt ferner mit der Mehrheit von ¾ der anwesenden Mitglieder über 

Änderungswünsche an der Geschäftsordnung und über etwaige Anträge zur Auflösung des Förderkreises.

(9) Beschlüsse zu Aktionen und Anträgen aufgrund Mitgliedervorschlägen bedürfen der Bestätigung des 

Förderkreis-Ausschusses.

(10) Eine außerordentliche Förderkreis-Versammlung ist vom geschäftsführenden Mitglied des Förderkreis-

Ausschusses aus gegebenem Anlass oder auf schriftlichen Antrag mindestens eines Viertels aller Mitglieder 

des Fördervereins einzuberufen. 

§ 6 Förderkreis-Beirat 

(1) Der Förderkreis-Beirat setzt sich aus den bei der Förderkreis-Versammlung gewählten Personen zusam-

men. Er benennt eine der beiden als Mitglieder im Förderkreis-Ausschuss gewählten Personen zum Spre-

cher.

(2) Zu den Aufgaben des Beirats gehören insbesondere die Kontaktpflege zu den Mitgliedern, die Verwal-

tung der Mitgliederdatei, das Überwachen der Zahlungseingänge sowie das Vorbereiten von Spendenquit-

tungen. Er kommuniziert und vermittelt den Mitgliedern die vom Förderkreis-Ausschuss befürworteten Auf-

gaben. Er plant und organisiert mit weiteren Förderkreismitgliedern Aktionen und Veranstaltungen im 

Einvernehmen mit dem Förderkreis-Ausschuss.

(3) Der Sprecher lädt bei Bedarf den Förderkreis-Beirat - und ggf. weitere Förderkreismitglieder - zu Gesprä-

chen ein, beispielsweise zum Planen von Aktionen des Förderkreises. Die Ergebnisse solcher Gespräche 

werden in einer Niederschrift dokumentiert.



§ 7 Förderkreis-Aausschuss 

(1) Der Förderkreis-Aausschuss setzt sich paritätisch aus zwei entsandten Mitgliedern des 

Kirchenvorstands und aus den zwei durch die Förderkreis-Versammlung gewählten Beiräte zusammen. 

Daneben ist eine weitere Person - delegiert aus dem Verwaltungsausschuss des Kirchenvorstands - kraft 

Amtes Mitglied des Förderkreis-Ausschusses mit Stimmrecht, ausgenommen in Angelegenheiten, die die 

eigene Person betreffend (das gilt aber auch für alle anderen). 

(2) Die Amtszeit beträgt zwei Jahre, der KV muss dann erneut zwei Mitglieder entsenden. 

(3) Der Förderkreis-Ausschuss fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder. 

(4) Der Förderkreis-Aausschuss ist für alle Entscheidungen zuständig, die nicht der Förderkreis-

Versammlung vorbehalten sind, insbesondere für die Festlegung und Vergabe der einzelnen 

Förderungsmaßnahmen im Rahmen der Zweckbestimmung des § 1. 

(5) Die Aufgabenverteilung innerhalb des Förderkreis-Ausschusses regelt dieser selbst, wobei eine Person 

als geschäftsführend zu bestimmen ist. Scheidet ein Mitglied vor Ablauf der Amtszeit aus, so ergänzt sich 

der Förderkreis-Ausschuss bis zur nächsten ordentlichen Wahl durch Zuwahl aus dem jeweiligen 

Personenkreis selbst.

(6) Zu den Aufgaben des Förderkreis-Ausschusses gehören insbesondere die Mitgliederwerbung, die Öf-

fentlichkeitsarbeit und Kontaktpflege zum Förderkreis-Beirat. Er nimmt vom Gemeindebüro die Mitglieds-

anträge an und leitet sie an die für die Mitgliederliste zuständige Person des Förderkreis-Beirats weiter. Er 

befindet über Anträge auf Ausschluss einzelner Mitglieder.

(7) Der Förderkreis-Ausschuss entscheidet über Termine, Art und Umfang der vom Förderkreis durchzufüh-

renden Aktionen.

(8) Der Förderkreis-Ausschuss trifft sich mindestens einmal pro Quartal und koordiniert die Arbeit des För-

derkreises, das Verwenden der vom Förderkreis erwirtschafteten Mittel und gibt Wünsche und Anregungen 

des KV an den Förderkreis weiter.

(9) Die Arbeit des Förderkreis-Ausschusses ist zu protokollieren und anlässlich KV-Sitzungen und 

Förderkreis-Versammlungen darüber zu berichten.


